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Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren Kantonsräte   

 

Wir unterbreiten Ihnen den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2025 der Obwaldner Kanto-

nalbank.  

 

 

Im Namen des Regierungsrats 

Landammann: Daniel Wyler  

Landschreiberin: Nicole Frunz 
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1. Ausgangslage 

Im Gesetz über die Obwaldner Kantonalbank (Kantonalbankgesetz; GDB 661.1) sind die Zu-

ständigkeiten des Kantonsrats als Oberaufsicht einerseits und des Regierungsrats als Auf-

sichtsgremium andererseits festgelegt. Die vom Parlament auszuübenden Funktionen umfas-

sen die Schaffung der Rahmenbedingungen für die Obwaldner Kantonalbank (OKB) sowie das 

gesetzliche und wirtschaftspolitische Regulativ, innerhalb welchem sich die Banktätigkeit ab-

spielt.  

 

2. Aufsicht des Regierungsrats 

2.1 Aufgaben  

Der Regierungsrat hat bezüglich des Geschäftsjahrs folgende Aufgaben auszuüben: 

− Ausübung der Aufsicht; 

− Prüfung des Jahresberichts und der Jahresrechnung; 

− Antragsstellung an den Kantonsrat bezüglich Genehmigung des Jahresberichts und der Jah-

resrechnung sowie bezüglich Entlastung der Organe der Kantonalbank; 

− Genehmigung der Höhe der Dividende und der Verteilung des Bilanzgewinns; 

− Controlling der Einhaltung der Ziele der Eigentümerstrategie. 

 

Der Kanton steuert seine wichtigsten Anstalten durch eine Eigentümerstrategie. Die OKB ist im 

Eigentum des Kantons. Nach Art. 6 des Kantonalbankgesetzes stellt der Kanton das erforderli-

che Dotationskapital. Das Partizipationskapital ist in Art. 7 des Kantonalbankgesetzes geregelt. 

Das Dotationskapital beträgt zurzeit 22 Millionen Franken, das Partizipationskapital sechs Millio-

nen Franken. Somit ist die OKB eine der wichtigsten Anstalten des Kantons. 

 

Die Eigentümerstrategie für die OKB wurde vom Regierungsrat am 17. März 2020 verabschie-

det und dem Kantonsrat zusammen mit dem Jahresbericht und der Jahresrechnung 2019 zur 

Kenntnis gebracht (Sitzung des Kantonsrats vom 29. Mai 2020). Sie stützt sich auf die beste-

henden rechtlichen Grundlagen und die Vorgaben des Bundes (Finanzmarktaufsicht, FINMA), 

stellt die Erwartungen des Eigners transparent dar und legt die Leitplanken für die erfolgreiche 

Weiterentwicklung fest. Die Eigentümerstrategie zeigt auf, welche Absicht der Kanton mit der 

Beteiligung an der OKB verfolgt, was von der OKB erwartet wird, wie die Corporate Governance 

auszugestalten ist und welche weiteren Rahmenbedingungen bzw. Vorgaben für die OKB vor-

zusehen sind. 

 

Die Eigentümerstrategie richtet sich primär an den Bankrat der OKB und gibt ihm Eckwerte für 

die strategische Ausrichtung vor. Die darin enthaltenen Vorgaben sind für das Unternehmen 

bzw. seine Führungs- und Aufsichtsgremien verbindlich.  

 

Die Eigentümerstrategie gilt unbefristet. Der Regierungsrat überprüft sie in der Regel pro Amts-

dauer und passt sie soweit notwendig an. Aktuell läuft dieser Prozess und dürfte im ersten 

Halbjahr 2026 abgeschlossen sein.  

 

2.2 Jahresbericht 

Aus dem Geschäftsbericht der OKB können die wichtigsten Kennzahlen sowie Aussagen zur 

Corporate Governance entnommen werden, u.a. mit Ausführungen zu den Informations- und 

Kontrollinstrumenten wie auch zum Risikomanagement und zur Compliance. Im Geschäftsbe-

richt finden sich auch Angaben zum Revisionsorgan sowie zur Entschädigung des Bankrats. 

Aus Sicht des Regierungsrats ist diesen Ausführungen nichts hinzuzufügen.  

 

2.3 Jahresrechnung 

Die Bank erwirtschaftete im Jahr 2025 einen Bruttogewinn von 34,8 Millionen Franken. Die Jah-

resrechnung enthält die notwendigen Details und Nachweise, um sich über die Geschäftslage 
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der OKB informieren zu können. Die OKB ist betreffend Ausgestaltung und Inhalt der Jahres-

rechnung nicht frei, sondern an die Vorschriften der FINMA gebunden. Der Bericht der Revisi-

onsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, vom 23. Februar 2026, ist vorhanden 

und enthält keine Einschränkungen oder unübliche Anmerkungen. 

 

2.4 Bürgschaftsfonds Obwalden 

Da bei der Entlastung der Organe der OKB diese auch mittelbar als verantwortliche Organe des 

Bürgschaftsfonds einbezogen sind, beantragt der Regierungsrat dem Kantonsrat, vom Jahres-

bericht und der Jahresrechnung zum Bürgschaftsfonds und damit eingeschlossen auch vom 

Revisionsbericht (verfasst durch die PricewaterhouseCoopers AG, Luzern) vom 23. Februar 

2026 Kenntnis zu nehmen.  

 

2.5 Ausführungsbestimmungen zum Kantonalbankgesetz 

Der Regierungsrat erliess am 7. Mai 2007 die Ausführungsbestimmungen zum Kantonalbank-

gesetz (GDB 661.111). In diesen Ausführungsbestimmungen hat der Regierungsrat die stufen-

gerechte Aufsicht definiert. 

 

Bei der Ausübung dieser Aufsicht geht es nicht darum, dass der Regierungsrat eigentliche Prü-

fungshandlungen vornimmt, sondern um den Umstand, den Jahresbericht samt Jahresrech-

nung mit dem Bankrat und mit der Geschäftsleitung zu besprechen und sich im Rahmen seiner 

Verantwortlichkeit diesbezüglich Rechenschaft über die Geschäftstätigkeit der Bankorgane zu 

verschaffen.  

 

Betreffend inhaltliche Richtigkeit der vorgelegten Jahresrechnung kann sich der Regierungsrat 

auf die Prüfungshandlungen der internen und externen Revisionsstelle verlassen, welche die 

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Weisungen der FINMA zu prüfen haben. Die Er-

gebnisse der Prüfungshandlungen der Revisionsstellen werden stufengerecht dem Bankrat zur 

Kenntnis gebracht. Es ist davon auszugehen und wird erwartet, dass der Bankrat – falls not-

wendig – darauf angemessen reagiert. 

 

Vor Genehmigung der Dividende von 32 Prozent (Vorjahr 30 Prozent) auf den Nennwert von 

Fr. 100.– eines Partizipationsscheins wurde der Regierungsrat über die wichtigsten Kennzahlen 

der Jahresrechnung 2025 informiert. 

 

Die in Art. 6 Abs. 3 der Ausführungsbestimmungen festgehaltene Information des Regierungs-

rats durch den Bankrat fand am 17. März 2026 statt. Anlässlich dieses Treffens informierte der 

Präsident des Bankrats auch über die Erreichung der Ziele gemäss der Eigentümerstrategie. An 

diesem Treffen wurden u.a. auch die folgenden Themen diskutiert: 

 

− Einschätzung des Geschäftsumfelds für das Jahr 2026; 

− Risikobeurteilung für Tätigkeiten ausserhalb des Kantonsgebiets; 

− Stand Konsortialkredit; 

− Einschätzung Dividendenentwicklung. 

 

Sämtliche Themen konnten zur Zufriedenheit des Regierungsrats beantwortet werden.   

 

3. Aufsicht des Kantonsrats 

3.1 Aufgaben des Kantonsrats 

Im Rahmen seiner Oberaufsicht hat der Kantonsrat bezüglich des Geschäftsjahrs der Kantonal-

bank folgende Aufgaben: 

− Kenntnisnahme vom Revisionsbericht der externen Revisionsstelle; 

− Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung der Bank; 

− Entlastung der Organe der Bank. 



Bericht des Regierungsrats zur Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2025 der Obwaldner 

Kantonalbank (OKB) 

 

Signatur OWFD.994  Seite 4 | 5 

 

Zur Erfüllung seiner Aufgaben liegen dem Kantonsrat die folgenden Dokumente vor:  

− Jahresbericht der OKB samt Jahresrechnung;  

− Bericht des Regierungsrats; 

− Bericht der externen Revisionsstelle; 

− Eigentümerstrategie OKB, Reporting 2025. 

 

3.2 Wichtige Fragen zur Erfüllung der Oberaufsicht 

Damit der Kantonsrat die Oberaufsicht auch tatsächlich erfüllen kann, sind bestimmte Fragen 

von zentraler Bedeutung. Diese lassen sich wie folgt beantworten: 

 

1. Ist eine Regelung der OKB-Aufsicht in Ausführungsbestimmungen durch den Regie-

rungsrat vorhanden und werden diese eingehalten? 

Der Regierungsrat erliess am 7. Mai 2007 die Ausführungsbestimmungen zum Kantonalbank-

gesetz. In diesen Ausführungsbestimmungen hat der Regierungsrat die stufengerechte Aufsicht 

definiert. Die unmittelbare Aufsicht über die OKB, insbesondere was die Einhaltung der kanto-

nalrechtlichen Vorschriften anbelangt, übt der Regierungsrat aus. Aus Sicht des Regierungsrats 

sind keine Beanstandungen auszumachen; die rechtlichen Vorschriften werden wie vorgesehen 

eingehalten.  

 

2. Wie ist das Resultat der ordentlichen Revision?  

Der Bericht der gewählten Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Luzern, vom 23. Feb-

ruar 2026 an den Bankrat, ist im Jahresbericht enthalten. Aus diesem Bericht ist ersichtlich, 

dass gemäss der Beurteilung der Kontrollstelle die Jahresrechnung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung 

mit den für Banken anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften vermittelt. Die Buchführung 

und die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns entspre-

chen den Anforderungen des Bundesgesetzes sowie jenen des Kantonalbankgesetzes. Es 

existiert gemäss den Vorgaben des Bankrats ein ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die 

Aufstellung der Jahresrechnung. Die Jahresrechnung der OKB wird von der externen Revisi-

onsstelle zur Genehmigung empfohlen. Der Regierungsrat hat von diesem Ergebnis zustim-

mend Kenntnis genommen.  

 

3. Sind die Ziele gemäss Eigentümerstrategie eingehalten? 

Die Eigenkapitalquote konnte trotz gestiegener Bilanzsumme auf rund neun Prozent gehalten 

werden, was der Stabilität und Sicherheit der Bank dient. Die Eigenkapitalrendite lag in den Vor-

jahren jeweils unter dem in der Eigentümerstrategie verlangten Branchendurchschnitt. Wie die 

Rendite für das Jahr 2025 abschliessen wird, kann noch nicht beurteilt werden, da die dazu nö-

tigen Vergleichswerte noch ausstehend sind. Ebenfalls unter den Erwartungen lag in der Ver-

gangenheit die Cost-Income-Ratio. Gegenüber dem Vorjahr hat sich diese Kennzahl ver-

schlechtert und ist von 52,6 auf 53,4 Prozent angestiegen. Noch unklar ist, wie sich diese Kenn-

zahl im Vergleich zu den anderen Banken entwickelt hat, da aufgrund der fehlenden Vergleichs-

werte für das Jahr 2025 noch keine Aussage gemacht werden kann. Bezüglich der übrigen 

Ziele der Eigentümerstrategie kann auf das beigelegte Reporting verwiesen werden. 

 

4. Sind grössere Abweichungen zu den Weisungen der FINMA zu verzeichnen gewesen? 

Nein, es liegen keine Abweichungen zu den FINMA-Weisungen vor.  

 

5. Einschätzung Geschäftsumfeld 2026/Ausblick 

Der Regierungsrat nimmt von den Ausführungen und den geplanten Änderungen Kenntnis. 

Sorge bereiten dem Regierungsrat die erwarteten Kostensteigerungen u.a. im Bereich der IT. 

Der Bankrat ist aufgefordert, ein besonderes Augenmerk auf die Cost-Income-Ratio zu legen.   
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6. Risikobeurteilung für Tätigkeiten ausserhalb des Kantonsgebietes 

Bei Tätigkeiten ausserhalb des Kantonsgebiets weist die OKB die damit verbundenen, erhöhten 

Risiken aus und berücksichtigt diese im besonderen Mass. Die OKB finanziert keine Liegen-

schaften im Ausland. Im Sinne einer regionalen Diversifikation gewährt sie indessen Hypothe-

ken für ausserkantonale Liegenschaften, welche durchwegs grundpfandgesichert sind. Dies gilt 

auch für den ausserkantonalen Konsortialkredit, welcher einem Immobilienunternehmen, das 

mehreren Investoren gehört, gewährt wurde. Der OKB ist daraus bislang weder ein finanzieller 

Schaden noch ein Imageverlust entstanden. 
 

7. Die Einschätzung zur Dividendenentwicklung in den kommenden Jahren  

Dieses Thema wurde vom Regierungsrat anlässlich der Sitzung vom 17. März 2026 mit der 

OKB angesprochen.  

 

Auch in den kommenden Jahren kann der Eigentümer mit einer Ablieferung einer Dividende 

von mindestens 30 Prozent des Partizipationskapitals bzw. 8,66 Millionen Franken (Abgeltung 

für die Staatsgarantie gemäss Art. 5 Abs. 3 Kantonalbankgesetz plus Dividende auf dem Dotati-

onskapital gemäss Art. 20 Abs. 1 Kantonalbankgesetz) rechnen.  

 

Um im wirtschaftlichen Umfeld bestehen zu können, ist es für eine kleine Kantonalbank wie die 

OKB wichtig, Wachstum zu generieren. Die Notwendigkeit, dass entsprechend dem Wachstum 

Eigenkapital und Reserven gebildet werden müssen, unterstützt der Regierungsrat.  
 

4. Antrag des Regierungsrats 

Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat,  

- vom Bericht der externen Revisionssstelle PriceWaterhouseCoopers AG vom 23. Februar 

2026 Kenntnis zu nehmen, 

- den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2025 der Kantonalbank zu genehmigen, 

- vom Jahresbericht und der Jahresrechnung 2025 des Bürgschaftsfonds Obwalden Kenntnis 

zu nehmen. 

 

 

Beilagen: 

− Entwurf Kantonsratsbeschluss 

− Geschäftsbericht 2025 der Obwaldner Kantonalbank samt Bericht der externen Revisions-

stelle vom 23. Februar 2026 

− Eigentümerstrategie OKB, Reporting 2025 
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